Unbestimmte Einleitungsverfigung entfaltet keine Sperrwirkung

Replik auf die Ausfiihrungen von VRFG a.D. Gerhard RoRler, StBp 2000, 367

Von Rechtsanwalt Dr. jur. Jorg Burkhard, Fachanwalt fur Steuerrecht und
Rechtsanwalt Jens Harald Adler, beide Wiesbaden

Die Angaben in Einleitungsverfigungen steuerstrafrechtlicher Ermittlungsverfahren
genugen in der Praxis inhaltlich oft nicht den Mindestanforderungen, die an sie zu
stellen sind. Formelle oder materielle Mangel in der Einleitungsverfigung koénnen
den Weg zur strafbefreienden Selbstanzeige wieder eréffnen. Es lohnt sich daher,

den Inhalt von Einleitungsverfiigungen genau zu untersuchen.

Verspricht sich die Steuerfahndung keinen Ermittlungserfolg durch eine
Fahndungsdurchsuchung, so wird das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren
durch eine entsprechende Einleitungsverfigung dem Steuerpflichtigen schriftlich
bekannt gegeben. Die AusschluBwirkung des 8 371 Abs. 2 Nr. 1b AO wird nicht
bereits durch die Einleitung des Steuerstraf- oder Bul3geldverfahrens, sondern erst
durch die Bekanntgabe der Verfahrenseinleitung ausgelost. Zwar schreibt das
Gesetz hierfir keine bestimmte Form vor. Daher kann die Bekanntgabe
grundsatzlich auch mundlich erfolgen, sofern die Bekanntgabe mit Wissen und
Wollen der zustandigen und ermittelnden Finanzbehdrde erfolgt und nicht etwa dem
Steuerpflichtigen die Existenz des Strafverfahrens im Wege einer Indiskretion eines
Steuerfahnders oder sonstigen Mitarbeiters der Finanzbehoérden bekannt wird. Bei
der Tatfrage, ob eine Selbstanzeige des Beschuldigten vor der offiziellen
Bekanntgabe, also vor Eintritt des Sperrwirkungstatbestandes des § 371 Abs. 2 Nr.

1b AO, der Finanzbehérde vorlag, ist der Grundsatz ,in dubio pro reo*?

zu beachten,
so dal3 sich diesbezligliche Zweifel zugunsten des Taters auswirken. Daher schreibt
in diesen Fallen die BuRRgeld- und Strafsachenstelle den Steuerpflichtigen an und gibt

ihm die Einleitung des steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen ihn
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bekannt und belehrt ihn Uber seine Beschuldigtenrechte. Dieses Schreiben wird dem
Beschuldigten in der Regel durch Postzustellungsurkunde zugestellt, damit der
Zugang aktenmaflig dokumentiert und nachweisbar ist. Diese Einleitungsverfigung
entfaltet insoweit den Sperrwirkungstatbestand des § 371 Abs. 2 Nr. 1 b AO.

In unserem Aufsatz ,Unbestimmte Einleitungsverfigung entfaltet keine
Sperrwirkung“, abgedruckt in der DStZ 2000, 592 ff., haben wir dargestellt, dass
haufig in diesen Einleitungsverfugungen sehr ungenaue Formulierungen entgegen
der aus Rechtssicherheitsgrinden unumganglichen Benennung des konkreten
Tatvorwurfs verwendet werden. Teilweise wird dort bspw. nur formuliert, dass
.-aufgrund der vorliegenden Unterlagen der Verdacht besteht, dass der
Steuerpflichtige durch die Nichtabgabe von Einkommensteuererklarungen ab dem
Veranlagungszeitraum 1992 ff. die Finanzbehorde (ber steuerlich erhebliche
Tatsachen in Unkenntnis gelassen und dadurch Einkommensteuer in noch
festzustellender Hohe hinterzogen hat®. Wir haben uns mit der Frage
auseinandergesetzt, ob und bejahendenfalls fir welche Zeitrdume ein

Sperrwirkungstatbestand dann durch die Formulierung ,,f“ oder , ff* erfolgen kann.

Klar und eindeutig ware die Formulierung, dass das steuerstrafrechtliche
Ermittlungsverfahren z. B. .wegen des Verdachts der
Einkommensteuerhinterziehung fur die Veranlagungszeitraume ab 1992 bis 1996"
eingeleitet ist. Damit stellt sich die Frage, welche Veranlagungszeitraume durch f.“
bzw. ,ff.“ gemeint sein kdnnten, oder ob derartige Einleitungsverfiigungen nicht — mit
Ausnahme des Jahres, welches als Anfangsjahr konkret benannt ist — unwirksam
sind. Nach unserer Auffassung gibt es keinen eindeutigen, zweifelsfreien und
einheitlichen Sprachgebrauch, was ,1992 folgende* oder ,1992 fortfolgende”
bedeuten soll. Die Abkurzungen fur ,folgende* oder fortfolgende“ werden
typischerweise bei Seitenangaben bei Zitaten verwendet. Hier mag ,folgende” ein
oder zwei Seiten umfassen, wahrend ,fortfolgende” meistens mehrere Seiten
umfasst, wobei auch hierbei keineswegs Einigkeit herrscht ist, ob dies drei, vier, flnf,
zehn oder noch mehr Seiten sind. Einen einheitlichen Sprachgebrauch dahingehend,
dass und wie in Deutschland Zeitraume mit Jahresangabe ,folgende* oder

Jahresangabe ,fortfolgende” umschrieben werden, ist uns jedenfalls nicht bekannt.
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RoBler versucht nun in seiner Erwiderung, abgedruckt in der StBp 2000, 367,
darzulegen, dass zumindest ,folgende” ein weiteres Jahr bedeute und bei
Jfortfolgende” das gleiche gelte, so dass in dem Beispiel ,1992 f." der
Sperrwirkungstatbestand fir die Jahre 1992 und 1993 erfillt und in dem Fall ,1992
ff.“ zumindest fur die Jahre 1992 und 1993 ebenfalls. Es stort ihn offensichtlich nicht,
dass das ,folgende® als solches in sich unbestimmt ist und unklar ist und ob es
uberhaupt auf Jahreszahlen tbertragbar ist. Er behauptet auch einen diesbezuglich
eindeutigen Sprachgebrauch, wobei uns jedenfalls ein solcher gangiger
Sprachgebrauch von ,folgende* oder  fortfolgende® im Zusammenhang mit
Jahreszahlen nicht gelaufig ist. Und ob die Sprachgebrauche in Zusammenhang mit
Seitenangaben problemlos auf die Sprachgebrduche bei Jahreszahlen lbertragbar
sind, erscheint uns jedenfalls nicht als selbstverstandlich. Roler kann bei seinen
Heilungsversuchen jedoch auch nicht angeben, ob ,fortfolgende” nicht zwei, drei, vier
oder funf oder noch mehr Jahre bedeuten. Er Ubersieht in seiner Erwiderung
vollstandig, dass damit die Worte ,folgende* oder ,fortfolgende” im Zusammenhang
mit Jahreszahlen in sich zu unbestimmt sind. Er kommt bei seiner Interpretation

beider Formulierungen zum gleichen Ergebnis.

Damit sind wir aber beim grundsétzlichen Problem der Sichtweise und des Ansatzes
von RoBler. Er versucht Einleitungsverfigungen, die zumutbaren Anforderungen an
Rechtssicherheit und —klarheit nicht gerecht werden, soweit als mdglich rettend so zu
interpretieren, dall sie den Sperrwirkungstatbestand trotz aller inhaltlichen
Unbestimmtheit auszuldsen vermdgen. Dabei wird doch deutlich, dass er einseitig
fiskalfreundlich  bestrebt ist, vdllig vermeidbare  Ungenauigkeiten in
Einleitungsverfigungen, die geeignet sind, den Beschuldigten an der wirksamen
Wahrnehmung seiner Verfahrensrechte zu hindern, zu heilen, damit die
Sperrwirkung eintritt. Dabei denkt er zu sehr steuerverfahrensrechtlich statt
strafverfahrensrechtlich und versdumt es, sich gedanklich in die Rolle des
Empfangers der fehlerhaften Einleitungsverfigung - namlich des Beschuldigten - zu
versetzen, der sich in aller Regel in einer Verfahrensrolle den staatlichen
Strafverfolgungsbehtrden gegenibersieht, die er nie zuvor kennengelernt hat und
deren Ablauf, Umfang und Folgen er zu diesem Zeitpunkt als juristischer Laie (noch)

nicht einschatzen kann. Der Empfanger der Einleitungsverfigung muf3 aus der ihm



Ubersandten Einleitungsverfigung klar und einwandfrei erkennen koénnen, wer
wegen was und weswegen beschuldigt wird (sog. Informationsfunktion der
Einleitungsverfigung)®. Auch verkennt RoRler Umfang und Bedeutung des
strafrechtlichen Grundsatzes ,in dubio pro reo”, argumentiert also zu sehr steuerlich
und vernachlassigt strafverfahrensrechtliche Auswirkungen. RoRler sieht nicht, dal3
in der Einleitungsverfigung durch eine klare und unmil3verstandliche Formulierung
eine Umgrenzung des steuerstrafrechtlichen Vorwurfs hinsichtlich strafrechtlicher
Steuerarten und Veranlagungszeitraumen geleistet werden muf3, damit insbesondere
bezuglich Sperrwirkung, Verjahrung usw. Klarheit besteht (sog.

Umgrenzungsfunktion)®.

Schon im Steuerrecht muss ein Verwaltungsakt hinreichend bestimmt sein, § 119
Abs. 1 AO. Noch strengere Anforderungen sind jedenfalls an das Steuerstrafrecht zu
stellen®. Die strikte Beachtung der Beschuldigtenrechte im Strafverfahren ist unter
verfassungsrechtlichen Aspekten wie dem Prinzip des ,fair trial* ungleich wichtiger
und fur den justizformigen Ablauf des Strafverfahrens unverzichtbarer als etwa
Verfahrensrechte des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren. Im Gegensatz
zum Sperrwirkungstatbestand des 8 371 Abs. 2 Nr. 1a AO betont die Vorschrift des §
371 Abs. 2 Nr. 1b AO ungleich starker das subjektive Element beim Beschuldigten,
indem es dort heilt: ,...dem Tater oder seinem Vertreter ... bekanntgegeben worden
ist. " Nicht zuletzt deshalb beansprucht der strafverfahrensrechtliche
Bestimmtheitsgrundsatz als Auspragung des verfassungsrechtlich verbirgten
Rechtssicherheitsgedankens’ im Rahmen des § 371 Abs. 2 Nr. 1b AO besondere
Geltung. Hier sind auch die Grundsatze zu beachten, die der Bundesgerichtshof zu
der Frage des Umfangs der Verjahrungsunterbrechung zu 8 78 ¢ Abs. 1 Nrn. 1 und 3
StGB entwickelt hat®. Es sind danach wegen der einschneidenden Folgen der
Unterbrechung der Verfolgungsverjahrung hohe Anforderungen an die Bestimmtheit
verjahrungsunterbrechender Mal3hahmen wie Einleitungsverfigungen insbesondere
im Hinblick auf ihre personliche, sachliche und zeitliche Reichweite zu stellen.

Wegen deren hoher Einwirkungsintensitat missen diese strengen Anforderungen
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erst Recht fir die Auslegung der Sperrwirkungstatbestande des § 371 Abs. 2 AO,
insbesondere der Nr. 1b gelten. Je hoher die Einwirkungsintensitat ist, umso strenger
sind nach Bundesverfassungsgericht die Bestimmtheitsanforderungen®.

Die Unterbrechung der Strafverfolgungsverjahrung, zu der die zitierte
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ergangen ist, betrifft die Frage der
Verfolgbarkeit der Straftat und damit mittelbar die Strafbarkeit als solche. Die Frage
der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Selbstanzeige berihrt, da die
Selbstanzeige nach 8 371 AO nach weit Uberwiegender Ansicht personlicher
Strafaufhebungsgrund®® ist, sogar unmittelbar die Frage der Strafbarkeit. Im Falle der
Wirksamkeit der Selbstanzeige ist das Strafverfahren aus materiell-rechtlichen
Grinden gemalR 8§ 170 Abs. 2 StPO einzustellen oder der Angeklagte
freizusprechen'’. Darf also bei der Verfolgungsverjahrung, einem Rechtsinstitut mit
vorwiegend prozessualem Charakter, die Entscheidung nicht von Zufélligkeiten
abhangen®?, so muR dies erst Recht beim Institut der Selbstanzeige gelten, einem
Rechtsinstitut, welches die Strafbarkeit unmittelbar tangiert. Gerade wegen des
subjektiven Einschlags des Sperrwirkungstatbestandes des § 371 Abs. 2 Nr. 1b AO
darf sich fur den beschuldigten Steuerpflichtigen als juristischen Laien, von dem die
sachgerechte Interpretation und Subsumtion einer Einleitungsverfiigung unter
Gesetzesnormen nicht erwartet werden kann, kein Zweifel hinsichtlich der Frage
ergeben, ob er auf Grundlage des ihm bekanntgegebenen formalen Inhalts der
Einleitungsverfigung noch durch Nacherklarung bislang unterlassener steuerlicher
Angaben bzw. Offenlegung bisher unbekannter Einnahmequellen in den Genul3 der
ihm vom Gesetzgeber angebotenen Straffreiheit fir noch nicht eingeleitete
Steuerarten und Veranlagungszeitrdume gelangt oder nicht. Diesbezlglich durfen
keinerlei Zweifel fir den Beschuldigten durch Unbestimmtheiten im Inhalt der

Einleitungsverfigung entstehen.

Derartige Unbestimmtheiten oder Ungenauigkeiten wie in Bezug auf den hier in Rede
stehenden zeitlichen Umfang der vorgeworfenen Tat(en) sind auch fir die BuRgeld-

und Strafsachenstellen bzw. Staatsanwaltschaften regelméafig in zumutbarer Weise
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vermeidbar und von lhnen angesichts der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs, die ein verscharftes
Bestimmtheitsgebot zur Wahrung der Beschuldigtenrechte verlangen, auch
einforderbar. Es ist Strafverfolgungsbehérden doch ohne weiteres mdglich, den
Tatvorwurf exakt zeitlich zu umgrenzen, etwa durch die Formulierung ,der Jahre
1992 bis 1996“. Warum sollte das verfahrensrechtliche Risiko einer von den
Strafverfolgungsbehérden verursachten und diesen zuzurechnenden unbestimmten
Fehlformulierung allein der Beschuldigte tragen und nicht stattdessen die schlampig

formulierende Strafverfolgungsbehoérde?

Der Beschuldigte, der sich einer Einleitungsverfiigung mit der Formulierung ,, 1992 ff.*
gegenubersieht, geht ein fur ihn unkalkulierbares Risiko ein, wenn er beispielsweise
fur die Jahre 1994 - 1996 in der Annahme, dal’ diese von dieser Formulierung und
damit von der Sperrwirkung der Einleitungsverfiigung nicht umfal3t seien, steuerlich
berichtigt und danach aufgrund abweichender Interpretation die Buf3geld- und
Strafsachenstelle die vermeintliche Selbstanzeige als -dankend zur Kenntnis
genommenes- Gestandnis des Beschuldigten strafrechtlich bewertet, weil in der
internen Einleitungsverfigung der Bul3geld- und Strafsachenstelle der Tatvorwurf in
zeitlicher Hinsicht mit der Formulierung ,... Jahre 1992 bis 1996 ..." ausreichend
konkretisiert bestimmt worden war. Der Beschuldigte hatte zum Zeitpunkt seiner
Berichtigungserklarung jedoch von diesem Umstand keine Kenntnis und auch noch
keine Akteneinsicht Uber seinen Verteidiger. Diese erhélt er in der Praxis haufig erst
nach AbschluR der Ermittlungen, § 169 a StPO'. Es ist aus Griinden der
Rechtssicherheit und aus Grinden der verfassungsrechtlich verbirgten
Beschuldigtenrechte nicht hinnehmbar, dass einseitig dem Beschuldigten das Risiko
aufgebirdet wird, dass er sich moglicherweise im Glauben, eine wirksame
Selbstanzeige abzugeben, gerade selbst Uberfiihrt. Dies ist mit dem Justizgrundrecht
des ,nemo tenetur se ipsum accussare”, dem Grundsatz des ,fair trial“* sowie der zur
Verjahrungsunterbrechung ergangenen hdochstrichterlichen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar. Der
Beschuldigte hat bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig zu gelten und ist
auch so zu behandeln. Das Dilemma, in das ihn schlampige und leicht vermeidbare

Formulierungen in einer Einleitungsverfigung strafrechtlich bringt, darf ihm nicht

3 ygl. Kleinknecht/Meyer-GoRner, § 169a, RN 2; Burkhard, wistra 96, 181, 172; Burkhard, StV 2000, 526, 527.



zugemutet werden und ist unter Verfassungsgesichtspunkten unvertretbar.
Verfahrensrechtlich nachteilige Folgen hat die Seite zu tragen, die die Ursache der
Unklarheiten gesetzt hat, also nicht der Beschuldigte. Leistet die dem Beschuldigten
Ubersandte Einleitungsverfiigung nicht die erforderliche Umgrenzungsfunktion, ist sie

inhaltlich zu unbestimmt und daher unwirksam*.

Daher miussen schon die von RoBler verursachten Heilungs- und
Auslegungsversuche scheitern. Es geht eben vorliegend nicht um die Auslegung
eines zivilrechtlichen Vertrags, sondern um die einschneidendste Form der

Eingriffsverwaltung, dem Strafverfahren.

Die Ubliche Strafmal3reduzierung wegen verungliickter Selbstanzeige hilft da dem
Beschuldigten wenig. Diese strafrechtlichen Aspekte sieht der ehemalige
Finanzrichter RoRler nicht bzw. wirdigt sie nicht ausreichend unter strafrechtlichen
Aspekten. Auch ist diesseits nicht nachvollziehbar, warum nachtraglich bei der
Auslegung der zeitlichen Reichweite einer verunglickten Formulierung in einer
Einleitungsverfigung interne Steuerakten oder Strafakten herangezogen werden
sollen®. Diese Akten liegen dem Beschuldigten zum Zeitpunkt des Erhalts der
Einleitungsverfiigung und der sich dann ggfs. anschlieRenden Frage, ob und fur
welche Steuerarten und Veranlagungszeitraume er eine Selbstanzeige noch mit

strafbefreiender Wirkung fertigen kann, nicht vor.

Auch die erst nachtragliche Interpretation durch den Strafrichter unter Zuhilfenahme
von Steuer- und Strafakten ist abzulehnen, da im Falle der im Wege der
Interpretation der Einleitungsverfigung durch den Strafrichter herbeigefiihrten
verunglickten Selbstanzeige dem Angeklagten kein hinreichender Schutz vor
Selbstbelastung etwa durch ein strafrechtliches Verwertungsverbot seiner getatigten
Angaben zuteil wird.

Nach Abwéagung all dieser strafrechtlichen Risiken fir den Beschuldigten sowie der
kaum von der Hand zu weisenden nachtraglichen Manipulationsméglichkeiten durch

die Strafverfolgungsbehérden mit der andererseits leicht zu bewerkstelligenden und

14 Burkhard, Der Strafbefehl im Steuerstrafrecht, S. 79 ff.
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somit zumutbaren Vermeidbarkeit derartiger Unsicherheitsfaktoren steht das
Ergebnis, dass eine derartig formulierte Einleitungsverfiigung schlechthin ungeeignet
ist, den Sperrwirkungstatbestand des 8§ 371 Abs. 2 Nr. 1b AO uber das ausdriicklich
benannte Jahr ,1992" hinaus zu bewirken. Eine Ubersandte Einleitungsverfiigung
entfaltet nur insoweit eine Sperrwirkung nach 8 371 Abs. 2 Nr. 1b AO, soweit sie klar
und eindeutig ist. Nur insoweit wird sie ihrer Umgrenzungs- und Informationsfunktion
gerecht. Im Ubrigen bleibt sie unwirksam und damit die Moglichkeit einer
Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung bestehen. Auch die nachtragliche
Heilung im Wege der Interpretation ist mit der Verfassung unvereinbar. Der
Berichtigungserklarung des Steuerpflichtigen kommt strafbefreiende Wirkung zu. Die
Bul3geld- und Strafsachenstelle kann einem Nachschieben weiterer Selbstanzeigen
durch erneute Bekanntgabe einer dem gebotenen verscharften strafrechtlichen
Bestimmtheitsgrundsatz entsprechenden Einleitungsverfigung begegnen. Ob dies
allerdings im Sinne des Gesetzgebers ist, der mit § 371 AO Selbstanzeigen

grundsétzlich férdern wollte, erscheint mehr als fraglich.

Aus unserer Sicht wird es schliel3lich unhaltbar, wenn Ro6RBler versucht, fur die
Auslegung auch den Aktenvermerk der Behdérde heranzuziehen. RoRler verkennt
hier grundlegend das Problem des Falles. Denn der Steuerpflichtige, dem die
Einleitungsverfugung zugestellt wird, hat weder die Ermittlungsakte der
Steuerfahndungsstelle zur Verfigung noch hat er die Chance, kurzfristig sein
Akteneinsichtsrecht insoweit geltend zu machen. Aufgrund der jlngsten
Entscheidung zum Akteneinsichtsrecht'® hat der BFH ausdriicklich entschieden, dass
die Vollstreckung gegen eine Finanzbehtrde zum Zwecke der Erlangung der
Akteneinsicht nach § 888 ZPO zur Erwirkung nicht vertretbarer Handlungen
vorzunehmen ist. Weiter hat er ausgefihrt, dass in dem Fall, in dem eine
Finanzbehotrde dazu verurteilt ist, einer Person Einblick in eine bestimmte Akte zu
gewdahren, die Finanzbehotrde dieser Person grundséatzlich die vollstandige Akte mit
allen Nebenakten, auch mit Beweismittelakten und allen etwaigen internen
Unterlagen (z. B. Entwirfe, Gutachten, Handakten der Prifer und der Fahnder)
vorzulegen hat. So sehr diese Rechtsprechung des BFH auch begrufRenswert und
zutreffend ist, so wenig wird sie allerdings in der Praxis beachtet. Jeder, der im

Steuerstrafrecht tatig ist, weil3, welch ein Kampf um die Akteneinsicht in die

16 BFH, Beschlu vom 16.05.2000 —V11 B 200/98—, BStBI. 2000 |1, 541.



steuerstrafrechtlichen ~ Ermittlungsakten  tobt'’.  Generell  behauptet  die
Finanzverwaltung mit dem rechtsirrigen Hinweis auf Nr. 187 Abs. 2 AStBV, dass die
Handakten nicht vorzulegen seien, wobei sie dabei verkennt, dass es sich hierbei um
die staatsanwaltschaftlichen Handakten handelt, die lediglich eine Abschrift der
Anklageschrift enthalten und ggfs. Mitschriften der Hauptverhandlung bzw. einen

Entwurf oder Aufzeichnungen fur das Pladoyer.

Auch versucht die Finanzverwaltung unter dem Hinweis, dass das Fallheft des
Fahndungsprifers (oder des Betriebsprifers) eine verwaltungsinterne Akte sei, die
Akteneinsicht diesbeziglich zu verweigern. Es handelt sich jedoch entgegen der
Auffassung der Finanzverwaltung nicht um bloRe Verwaltungsinterna, die in diesen
Akten enthalten sind. Das Gegenteil ist vielmehr zutreffend'®. Denn das Fallheft des
Fahndungspriifers (oder des Betriebsprifers) beinhaltet keinen einzigen rein
behdrdeninternen Vorgang, wie bspw. die Planung des néchsten Betriebsausflugs,
die Dienst- bzw. Urlaubsplane, Beftérderungsvorschlage, beamtenrechtliche
Ernennungsurkunden  usw., sondern ausschliel3lich  steuerrechtlich  bzw.
steuerstrafrechtlich relevante Unterlagen, die die Frage der Schuld und der
Strafzumessung des Steuerpflichtigen betreffen. Daher ist grundsétzlich in diese
Fallhefte auch Akteneinsicht zu gewéahren'®. In der Praxis wird die beantragte
Akteneinsicht jedoch in der Regel erst einmal abgelehnt und damit die tatsachliche
Erlangung der Akteneinsicht mehrere Monate, ggf. Jahre hinausgeschoben?®. RoRler
verkennt grundlegend, dass im Zeitpunkt des Zugangs der Einleitungsverfigung bei
dem beschuldigten Steuerpflichtigen dieser weder Einblick in die Ermittlungsakte
noch in die Fallhefte hat. Das Problem der Wirksamkeit der Einleitungsverfiigung
stellt sich dann in der Beratungspraxis wie folgt. Dieser Steuerpflichtige, der die
Einleitungsverfigung erhalten hat, kommt mit dieser zu seinem Steuerberater oder
Rechtsanwalt, wie bspw. zu uns. Was soll ihm hier geraten werden? Kann er noch
eine Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung abgeben? Welche Zeitraume sind
eigentlich aufgrund einer solchen Einleitungsverfiigung, die bspw. die Jahre ,1992 f.

oder ,,1992 ff.“ betrifft, unstreitig gesperrt? Hier hilft der Vorschlag von RoRler, auf die

" Burkhard, wistra 96, 171, 172.

18 Burkhard, StV 2000, 526, 528, 529.

19 Burkhard, StV BFH, BeschluR vom 16.05.2000 -VII B 200/98-, BStBI.2000 I1, 541, 543..
20 Burkhard, StV 2000, 526, 527.
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Ermittlungsakte auszuweichen und den dortigen Aktenvermerk Uber die Einleitung
der strafrechtlich relevanten Zeitraume fur die Auslegung der Einleitungsverfiigung,
die dem Steuerpflichtigen tbersandt wurde, herbeizuziehen, nicht weiter. Denn in der

Beratungspraxis muss dem Steuerpflichtigen ad hoc eine Antwort gegeben werden.

Auch findet sich meist exakt die gleiche verunglickte Formulierung auch in der
internen Einleitungsverfigung wieder. Sind jedoch in dem Beispiel die Jahre 1993,
1994 und 1995 ausdrucklich mit eingeleitet, besteht insoweit die Sperrwirkung. Ist die
Einleitung unwirksam, ist allein das Jahr 1992 gesperrt. Es macht also fir den
Steuerpflichtigen einen erheblichen Unterschied, wie viele Jahre gesperrt sind. Die
spatere Betrachtung aus Sicht des Richters und die Versuche, die
Einleitungsverfigung moglichst weit auszudehnen oder im Nachhinein zu heilen, sind
hier auflerst problematisch. Denn im Zeitpunkt der Beratung muss dem
Steuerpflichtigen klar gesagt werden kénnen, in welchem Verhaltnis Chancen und
Risiken stehen. So ist es bspw. wichtig, ob lediglich in diesem Beispiel das Jahr 1992
gesperrt ist und fur die folgenden Jahre eine Selbstanzeige mit strafbefreiender
Wirkung gemacht werden kann. Dann ware fur die Jahre, fur die eine Selbstanzeige
gefertigt wird, also ab 1993 bis bspw. 1999 eine strafbefreiende Wirkung eingetreten,
wenn auch die entsprechenden Mehrsteuern aufgrund der Selbstanzeige gezahlt

werden.

Ein weiteres Nachfragen bei der Finanzverwaltung, wie denn die
Einleitungsverfigung gemeint sein kénnte bzw. ein Akteneinsichtsgesuch in das
Fallheft oder in die steuerstrafrechtliche Ermittlungsakte kdonnten den Bearbeiter
noch einmal veranlassen, sich seine Einleitungsverfigung anzusehen, den
Rechtsfehler festzustellen und evtl. nachzubessern. Auch konnte die BuStra bei einer
telefonischen Nachfrage durch den Berater die eingeleiteten Jahre prazisieren und
dann entstiinde die Sperrwirkung, da die Einleitung auch fur den Steuerpflichtigen
gegenuber dem Steuerberater erfolgen kann. Daher ist auch in derartigen Fallen Eile

geboten.

Andererseits schafft die Behdrde selbst mit derart ungenauen und unbestimmten
Einleitungsverfigungen das Problem selbst. Sie kénnte dies durch eine klare und

eindeutige Formulierung leicht vermeiden. Gerade im Hinblick darauf, dass die
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Sachgebietsleiter der Steuerfahndungs- und Buf3geld- und Strafsachenstellen in der
Regel Volljuristen sind, darf von diesen eine genaue und prazise Formulierung
erwartet werden. Sind diese Formulierungen zu unbestimmt oder zu ungenau,
missen diese eben zu Lasten der Verwaltung gehen. Uns vermag daher die sehr
fiskalfreundliche und auch grébste Ungenauigkeiten zu heilen versuchende
Auslegungsldsung von RoRler nicht zu Uberzeugen. Gerade der Umstand, dass der
beschuldigte Steuerpflichtige bzw. sein steuerlicher oder rechtlicher Berater im
Zeitpunkt der Beratung die Ermittlungsakte nicht zur Verfigung haben und daher
auch nicht den Einleitungsvermerk im Sinne der dortigen Aktennotiz kennen bzw.
kennen kodnnen, lasst den Loésungsvorschlag von Ro6RBler als unpraktikabel und

praxisfremd erscheinen.

Aus unserer Sicht sind an die Einleitungsverfiigung im Sinne des § 371 Abs. 2 Nr. 1b
AO inhaltlich dieselben Anforderungen zu stellen, wie bei einer Urteilsabfassung im
Sinne des § 264 StPO und in einem Strafbefehl?:. Denn die Einleitungsverfiigung soll
die Tat im strafprozessualen Sinne umschreiben (sog. Umgrenzungsfunktion®).
Dieselbe Tat ist, soweit nicht spater Einschrankungen erfolgen, Gegenstand der
Urteilsfindung. Auch reicht der Strafklageverbrauch so weit wie die
Aburteilungsbefugnis des Gerichts®. Eine nach Ort und Zeit véllig unbestimmte und
auch im ubrigen nicht ausreichend konkretisierte Handlung kann nicht Grundlage fur
einen Schuldspruch sein®®. Zur Tat gehért das gesamte Verhalten des Taters, soweit
es nach natiirlicher Auffassung einen einheitlichen Lebensvorgang darstellt*. Sowie
die in der Anklage bezeichnete Tat Gegenstand der Urteilsfindung ist?®, so ist auch
die Einleitungsverfigung in Form ihrer konkreten Ausformulierung Gegenstand der
Sperrwirkung im Sinne des § 371 Abs. 2 Nr. 1b AO. Denn nach § 371 Abs. 2 Nr. 1b
tritt Strafverhalten nicht ein, wenn dem Téater oder seinem Vertreter die Einleitung
des Straf- oder BuRRgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben worden ist. Dies

bedeutet aber, dass die Sperrwirkung nur so weit greift, soweit die

2L Burkhard, Der Strafbefehl im Steuerstrafrecht, S. 68 ff.

22 Burkhard, Der Strafbefehl im Steuerstrafrecht, S. 67 ff.

2BGHSt 29, 288, 292 = NStZ 1981, 72; Kleinknecht/Meyer-GoRner, StPO-Kommentar, 44. Aufl., § 264 RN 1.

4 BGH StV 1994, 114; Burkhard, Der Strafbefehl im Steuerstrafrecht, S. 79ff., 80.

% BGH St 13, 320; BGH St 23, 141, 145; BGH St 32, 215, 216 = JR 1984, 344 mit Anm. Roxin;
Kleinknecht/Meyer-GoRner, a.a.0., § 264 RN 2 mit weiteren Nachweisen.
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Einleitungsverfigung nicht eingreift. Sollten in dem Aktenvermerk in der
Ermittlungsakte weitere Jahre enthalten sein oder andere Steuerarten oder die
Veranlagungszeitrdume genauer beschrieben sein als in der Einleitungsverfigung,
so wird die Sperrwirkung insoweit nicht ausgeltst. Denn in § 371 Abs. 2 1b geht es
nicht darum, ob und inwieweit die Ermittlungsbehérde die Tat ganz oder zum Tell
bereits entdeckt hat und dies dem Téater noch nicht mitgeteilt hat. Gegenstand und
Umfang der Sperrwirkung im Sinne des § 371 Abs. 2 Nr. 1 b AO ergibt sich allein aus
dem ausdricklichen Wortlaut der Einleitungsverfiigung, die dem Beschuldigten
zugestellt wird®’. Sind in der Ermittlungsakte andere oder genauer bezeichnete
Veranlagungszeitrdume oder Steuerarten oder weitere Steuerarten oder weitere
Veranlagungszeitraume genannt, spielt dies fur den Sperrwirkungstatbestand des 8
371 Abs. 2 Nr. 1 b AO keine Rolle. Dies bedeutet, dass fur die Jahre, fur die nicht
klar und zweifelsfrei eingeleitet worden ist, oder fiur die Steuerarten, fur die die
Bullgeld- und Strafsachenstelle keine eindeutige Einleitungsverfigung dem
Beschuldigten zugestellt hat, keine Sperrwirkung eingreift. R6Rler erkennt zutreffend,
dass insoweit unsere Auslegung der Einleitungsverfigung sehr restriktiv ist. Dies
resultiert aus dem steuerstrafrechtlichen Selbstverstandnis heraus, dass die
Sperrwirkung niemals extensiv und erweiternd, sondern immer nur restriktiv
ausgelegt werden kann. Hierbei ist davon auszugehen, dass das Strafverfahren
wegen einer Steuerstraftat nach § 397 Abs. 1 AO eingeleitet ist, ,sobald die
Finanzbehorde, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, einer ihrer Hilfsbeamten oder der
Strafrichter eine Mal3nahme trifft, die erkennbar darauf abzielt, gegen jemanden
wegen einer Steuerstraftat strafrechtlich vorzugehen®. Die Einleitung besteht in einer
konkreten MalRBnahme, wobei ein blof3er Vermerk, dass Straf- oder Buf3geldverfahren
sei eingeleitet, nicht genlgt. Die Tat muss dabei so genau bezeichnet werden, wie
dies nach dem Stand der Kenntnisse der Behérde méglich ist?®. Will die
Strafverfolgungsbehotrde also die Sperrwirkung fir bestimmte Steuerarten oder fur
einen bestimmten Veranlagungszeitraum erreichen, obliegt es ihr, diese exakt zu
benennen. Macht sie dies nicht, greift insoweit der Sperrwirkungstatbestand des §
371 Abs. 2 Nr. 1b AO nicht ein. Ist bspw. damit nur fir das Jahr 1992 eine wirksame
Einleitungsverfigung dem beschuldigten Steuerpflichtigen zugegangen und wegen

% K leinknecht/Meyer-GoRner, a.a.0., § 264 RN 7.
2T Kohlmann a.a.0., § 371 AO RN 173.
2 RG, Urteil vom 12.02.1940, RStBI 1940, 314.
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dem ,f* oder dem ff* die Einleitung fir die Ubrigen Jahre unwirksam, so kann der
Steuerpflichtige noch eine Selbstanzeige fur die Jahre 1993 bis etwa 1999 abgeben.
Insoweit besteht auch kein Sperrwirkungstatbestand nach § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO.
Denn der Steuerpflichtige kann aus dem ,f* oder dem ,ff* nicht entnehmen, welche
Jahre exakt bereits entdeckt sind. Damit greift auch fur die Folgejahre nicht der
Sperrwirkungstatbestand des 8 371 Abs. 2 Nr. 2 AO.

Fazit:

Nur in dem eindeutigen Rahmen der in der Einleitungsverfiugung dem
Steuerpflichtigen genannten Steuerarten und Veranlagungszeitrdume tritt der
Sperrwirkungstatbestand des 8 371 Abs. 2 Nr. 1 b AO ein. Eine extensive
Erweiterung Uber die in der Einleitungsverfigung zweifelsfrei genannten Steuerarten
oder Zeitraume hinaus durch Hinzuziehung der Ermittlungsakte oder des Fallheftes
erfolgt nicht. Auch kann eine unbestimmte und daher unwirksame
Einleitungsverfugung nicht durch die Beiziehung der Ermittlungsakte nachtréglich
geheilt werden. Ist eine Einleitungsverfigung inhaltlich zu unbestimmt, geht dies zu
Lasten der Strafverfolgungsbehdrde. Nur die klar benannten Steuerarten und
Veranlagungszeitrdume, die in der Einleitungsverfigung dem Beschuldigten
gegenuber genannt sind, kénnen die Sperrwirkung im Sinne des 8 371 Abs. 2 Nr. 1 b
AO bewirken, so dass im hier diskutierten Beispiel nur fir den Veranlagungszeitraum

1992 eine wirksame Selbstanzeige des Steuerpflichtigen nicht mehr méglich ist.



	Unbestimmte Einleitungsverfügung entfaltet keine Sperrwirkun

